Mustersatzung - n.e.V. vs. e.V.
Für KjG Ortsgruppen, die ein eingetragener e.V. werden möchten, empfiehlt sich die folgenden Anpassungen an der Mustersatzung. 
	Wo
	Alt 
2022-12-05_Musterortssatzung mit Vorwort.docx
	Neu
2025-10-30_musterortssatzung-e.V.docx
	Bemerkung

	Grundlagen und Ziele
	ernst genommen […] engagieren
	ernstgenommen […] engagiert
	Schreib-/Grammatikfehler korrigiert. 

Anpassung an neueste Version der Bundesebene. 

	I 3)
	Die bisherige Satzung tritt außer Kraft.
	-
	Streichen, da es keine alte Satzung gibt und dies bei Amtsgerichten schon zu Rückfragen und Problemen geführt hat.

	I 15)
	Die Diözesanleitung kann die Nichtigkeit der Beschlüsse von Organen der Ortsgruppen und Kooperationen nach Abs. 14) feststellen. 

Gegen die Entscheidung kann Einspruch beim Verwaltungsrat nach den Absätzen 15)-17) eingelegt werden.
	Die Diözesanleitung des KjG Diözesanverbandes Freiburgs kann die Nichtigkeit der Beschlüsse von Organen der Ortsgruppen und Kooperationen nach Abs. 14) feststellen. 
Gegen die Entscheidung kann Einspruch beim Verwaltungsrat des KjG-Diözesanverbandes nach den Absätzen 15)-17) eingelegt werden.
	Anforderung des Amtsgerichts Mannheim, dass klargestellt werden muss, welcher Verwaltungsrat angerufen werden soll. 

	I 18)
	Gegen Entscheidungen der Leitungsrunde bzw. der Mitgliederversammlung bei Konflikt- und Streitfällen kann Berufung beim Verwaltungsrat des KjG-Diözesanverbandes eingelegt werden, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Dieser lehnt die Annahme des Falles entweder ab oder entscheidet endgültig.
	Gegen Entscheidungen der Leitungsrunde bzw. der Mitgliederversammlung bei Konflikt- und Streitfällen kann Berufung beim Verwaltungsrat des KjG-Diözesanverbandes Freiburgs eingelegt werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Dieser lehnt die Annahme des Falles entweder ab oder entscheidet endgültig.
	Siehe oben. Klarstellung, dass es sich um den DV Freiburg handelt.

	I 21)
	Rechts- und Vermögensträger 
Rechts- und Vermögensträger der Ortsgruppe ist der Träger der Katholischen jungen Gemeinde N.N. e.V..

	-
	In der Regel sind „Rechts- und Vermögensträger“ der e.V. und die Ortsgruppe ein n.e.V.


	III 4)
	Die Ortsgruppe hat die Rechtsform eines nicht eingetragenen Vereins. 
	Die Ortsgruppe soll als Verein in das Vereinsregister eingetragen werden und hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Ab diesem Zeitpunkt führt der Verein den Zusatz „e.V“.
	Konkretisierung, dass der Verein eingetragen wird und ab dann e.V. heißt.

	III 16)
	Die Abschnitte I. exklusiv (1) und (2) und Abschnitt II. der Diözesansatzung sind automatisch Teil dieser Ortssatzung.
	-
	Dynamische Verweise auf sind ungültige und werden von Gerichten oftmals abgelehnt.

	III 18)
	-
	Kassenprüfung
18)	 Es findet pro Kalenderjahr mindestens eine Kassenprüfung durch zwei von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer*innen statt.
	Neuer Abschnitt um das Amt der Kassenprüfer*innen auch in der Satzung zu verankern.

	III 21)
	Wird keine Geschäfts- und/oder Wahlordnung beschlossen, gilt die Mustergeschäfts- und die Musterwahlordnung für Ortsgruppen.
	-
	Streichung, da dies sonst ein dynamischer Verweis auf die Mustergeschäftsordnung/ Musterwahlordnung ist. Rechtlich kann es zu Problemen führen sich hierauf zu berufen – zumal einige Teile doppelt geregelt sind.

Alternativ: „Wird keine Geschäfts- und/oder Wahlordnung beschlossen, gilt die "Mustergeschäfts- und die Musterwahlordnung für Ortsgruppen" in der Fassung vom XX.XX.XXXX des KjG Diözesanverbands Freiburg, insofern diese Satzung nicht abweichende Regelungen enthält.“

	Alt: GO 6-9
Neu: III 38 – 41)
	Öffentlichkeit
6)	Die Mitgliederversammlung ist öffentlich.
7)	Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss aufgehoben werden.
8)	In nichtöffentlichen Sitzungen sind nur die Mitglieder der Mitgliederversammlung anwesend.
9)	Der Inhalt der nichtöffentlichen Sitzung ist vertraulich, soweit nichts anderes beschlossen wurde.
	Öffentlichkeit
38)	Die Mitgliederversammlung ist öffentlich.
39)	Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss aufgehoben werden.
40)	In nichtöffentlichen Sitzungen sind nur die Mitglieder der Mitgliederversammlung anwesend.
41)	Der Inhalt der nichtöffentlichen Sitzung ist vertraulich, soweit nichts anderes beschlossen wurde.
	Verschoben aus der Geschäftsordnung in die Satzung, da diese Informationen für die Satzung relevant sind.

	Alt: GO 4; 12 - 13
Neu: III 46 - 48
	Termin
4)	Der Termin der Mitgliederversammlung wird von der Leitungsrunde bestimmt.

12)	Zur Mitgliederversammlung wird drei Wochen vor dem festgesetzten Termin unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch die Ortsleitung eingeladen.
13)	Jedes Mitglied wird auf geeignete Weise eingeladen.
	Einladung
45)	Der Termin der Mitgliederversammlung wird von der Leitungsrunde, ist diese nicht eingesetzt von der Ortsleitung, bestimmt. 
46)	Zur Mitgliederversammlung wird zwei Wochen vor dem festgesetzten Termin unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch die Ortsleitung eingeladen.
47)	Jedes Mitglied wird in Textform eingeladen.
	Verschoben aus der Geschäftsordnung in die Satzung, da diese Informationen für die Satzung relevant sind.

Reduzierung auf zwei Wochen, um weniger Formfehler zu haben.

„Auf geeignete Weise“ genügt dem Amt nicht. Textform, kann ein Brief – aber auch eine E-Mail sein.

	Alt: GO 38 - 42
Neu: III 49 - 53
	38)	Über jede Mitgliederversammlung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt.


39)	Dieses Protokoll enthält die Namen der Anwesenden, die Tagesordnung, die Beschlüsse im Wortlaut mit Abstimmungsergebnis und alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift abgegebenen Erklärungen.
40)	Das Protokoll wird allen Mitgliedern der Mitgliederversammlung zugänglich gemacht.
41)	Es gilt als genehmigt, wenn bis zur nächsten Mitgliederversammlung gegen die Fassung des Protokolls kein Einspruch erhoben wurde.
42)	Die Leitungsrunde benachrichtigt die Mitglieder der Versammlung über Einsprüche gegen das Protokoll.
	49)	Über jede Mitgliederversammlung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt. Dieses wird von der*die Protokollant*in und mindestens einem Mitglied der Ortsleitung unterschrieben.
50)	Dieses Protokoll enthält die Namen der Anwesenden, die Tagesordnung, die Beschlüsse im Wortlaut mit Abstimmungsergebnis und alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift abgegebenen Erklärungen.
51)	Das Protokoll wird allen Mitgliedern der Mitgliederversammlung zugänglich gemacht.
52)	Es gilt als genehmigt, wenn vier Wochen nach Veröffentlichung gegen die Fassung des Protokolls kein Einspruch erhoben wurde.

53)	Die Leitungsrunde, ist diese nicht eingesetzt die Ortsleitung, benachrichtigt die Mitglieder der Versammlung über Einsprüche gegen das Protokoll.
	Verschoben aus der Geschäftsordnung in die Satzung, da diese Informationen für die Satzung relevant sind.

Protokoll wird unterschreiben, sodass es den Still einer Privaturkunde hat.



Einzelnen Amtsgerichte können die Eintragung des neuen Vorstandes bis zur Genehmigung des Protokolls verhindern. Daher automatische Genehmigung nach Veröffentlichung.

	Alt: III 48
Neu: III 59 - 60
	48)	Die Ortsleitung ist geschlechtergerecht zu besetzen. Zu ihr gehören:
a)	zwei Ortsleiterinnen 
b)	zwei Ortsleiter
c)	eine Person die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet
	60)	Die Ortsleitung bildet den Vorstand im Sinne des BGB und besteht aus bis fünf Personen.
61)	Im Innenverhältnis setzt sich die Ortsleitung wie folgt zusammen:
a)	bis zu zwei weiblichen Ortsleiterinnen,
b)	bis zu zwei männlichen Ortsleitern,
c)	bis zu einer Person die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet
	Diese Formulierung entstand nach längerer Diskussion mit dem Amtsgericht Mannheim.
Es erlaubt dem Amtsgericht hier auf die „Geschlechtsprüfung“ zu verzichten und stellt zeitgleich eine geschlechtergerechte Besetzung  sicher.

	Alt: III 51)
	Sind in der Ortsgruppe nur Mitglieder desselben Geschlechts, können alle Stellen der Ortsleitung mit Personen eines Geschlechts besetzt werden.

	-
	Streichung. Dies sollte für e.V.‘s nie der Fall sein. Sollte dies doch einmal der Fall sein, kann diese Ortsgruppe auch ihre Satzung entsprechend angepassen.

	Neu: III 63)
	-
	Auch wenn nicht alle Stellen der Ortsleitung besetzt sind, bleibt der Vorstand uneingeschränkt handlungsfähig.
	Klarstellung, dass wirklich nicht alle Stellen besetzt sein müssen. 

	Alt: GO I 5)
	5)	Rechte aus der Satzung werden hierdurch nicht berührt.

	-
	Entfernt. Relevanter Teil wurde in die Satzung verschoben

	Alt: GO I 14
	14)	Trifft sich die Mitgliederversammlung mindestens viermal im Jahr oder treten aktuelle Ereignisse ein, die ein kurzfristiges Zusammenkommen der Mitgliederversammlung ratsam erscheinen lassen, wird zur Mitgliederversammlung spätestens zwei Wochen vor dem Termin eingeladen
	-
	Aufgrund hoher Rechtsunsicherheit bei dem Satz „treten aktuelle Ereignisse ein, die ein kurzfristiges Zusammenkommen der Mitgliederversammlung ratsam erscheinen lassen“ entfernt.

	GO I 15)
	15)	Die vorläufige Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird von der Leitungsrunde, beraten und beschlossen.
	6)	Die vorläufige Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird von der Leitungsrunde, ist diese nicht eingesetzt von der Ortsleitung, beraten und beschlossen.
	Konkretisierung, was bei einer nicht besetzten Leiterrunde passiert.

	GO II 29)
	29)	Sie sind den Mitgliedern der Mitgliederversammlung wenigstens zwei Wochen vor der Konferenz schriftlich mitzuteilen.
	29)	Sie sind den Mitgliedern der Mitgliederversammlung wenigstens zwei Wochen vor der Konferenz in Textform mitzuteilen.
	Alle übrigen Einladungen verwenden die Textform. Um Formfehler bei e.V.‘s zu sollte auch hier die Textform verwendet werden. 

	WO II 4)
	4)	Entgegen I. 28) ist die Wahl zur Ortsleitung immer geheim.
	4)	Entgegen I. 26) ist die Wahl zur Ortsleitung immer geheim.
	I 28) bezieht sich auf die Auszählung der Stimmen und nicht auf die Wahl. Diese ist in I 26 geregelt.


Für e.V.‘s empfiehlt es sich vor der Mitgliederversammlung Kontakt zum Diözesanverband satzung@kjg-freiburg.de aufzunehmen.
